
14066.04 

D E U T S C H E S   I N S T I T U T   F Ü R   B A U T E C H N I K 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

10829 Berlin, 2. Mai 2005 
Kolonnenstraße 30 L 
Telefon: 030 78730-324 
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GeschZ.: III 12-1.40.22-39/04 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
 

Zulassungsnummer:  Z-40.22-252 

Antragsteller: DENIOS AG 
Dehmer Str.  58-64  
32549 Bad Oeynhausen  

Zulassungsgegenstand: Im Spritzgussverfahren hergestellte 
rechteckige Auffangvorrichtung 
aus Polyethylen PE-HD 
mit Auffangvolumen bis 200 l 
PolySafe-Euro      
PolySafe-Euro-L   

Geltungsdauer bis: 31. Dezember 2009 

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seiten und vier Anlagen mit sieben 
Seiten. 
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. 
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den 
beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung 
zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht 
geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich  

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind ortsfest verwen-
dete, rechteckige Auffangvorrichtungen gemäß Anlage 1 aus Polyethylen (PE-HD), die im 
Spritzgussverfahren hergestellt werden.  
(2) Die Auffangvorrichtungen sind mit Gitterrosten aus verzinktem Stahl ausgerüstet, die 
als Stellebenen für Behälter und/oder Gefäße (im Folgenden als Behälter bezeichnet) 
dienen. Die Behälter können auch direkt in die Auffangvorrichtungen eingestellt werden. 
(3) Das Auffangvolumen der Auffangvorrichtungen PolySafe-Euro beträgt 200 l.  
Diese Auffangvorrichtungen werden in folgenden Varianten eingesetzt: 
− Typ W Aufstellung ohne Bodenabstand 
− Typ K Aufstellung mit 2 Kufen 
− Typ F Aufstellung mit 4 Füßen 
(5) Das Auffangvolumen der Auffangvorrichtungen PolySafe-Euro-L beträgt 60 l.  
Diese Auffangvorrichtungen werden in folgenden Varianten eingesetzt: 
− Typ LW Aufstellung ohne Bodenabstand 
− Typ LF Aufstellung mit 4 Füßen 
(6) Die Typenbezeichnungen, das dazugehörende Auffangvolumen und die  
Hauptabmessungen (L/B/H) lauten bzw. betragen:  

PolySafe-Euro, Typ W 200 l 1230 x 830 x 317 mm 
PolySafe-Euro, Typ K 200 l 1230 x 830 x 417 mm 

 PolySafe-Euro, Typ F 200 l 1230 x 830 x 412 mm 
 PolySafe-Euro-L, Typ LW 60 l 723 x 523 x 234 mm 
 PolySafe-Euro-L, Typ LF 60 l 723 x 523 x 324 mm 

(7) Die Auffangvorrichtungen dürfen in Gebäuden und im Freien aufgestellt werden, 
jedoch nicht in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. 
(8) Bei der Aufstellung im Freien müssen die Auffangvorrichtungen zum Schutz gegen 
Niederschlag, direkter UV-Einwirkung, und vor Sturmeinwirkung ausreichend geschützt 
sein. 
(9) Die Auffangvorrichtungen dürfen bei der Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten 
mit einem Flammpunkt über 100 °C verwendet werden. 
(10)  Flüssigkeiten nach der Medienliste 40-1.1 des DIBt1 mit Abminderungsfaktoren 
A2=1,0 und Flüssigkeiten, die sich in die nachfolgend genannten Gruppen einordnen 
lassen, erfordern keinen gesonderten Nachweis der Dichtheit und Beständigkeit des 
PE-Werkstoffes der Auffangvorrichtungen: 
− wässrige Lösungen organischer Säuren bis 10 % 
− Mineralsäuren bis 20 % sowie sauer hydrolysierende Salze in wässriger Lösung 

(pH < 6), außer Flusssäure und oxidierend wirkende Säuren und deren Salze 
− anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende Salze in wässriger Lösung 

(pH > 8), ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen von 
Salzen (z.B. Hypochlorit) 

− Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 
und 8. 

                                            
1  Medienliste 40-1.1 des DIBt, Stand: Januar 2004; erhältlich beim DIBt 



Seite 4 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-40.22-252 vom 2. Mai 2005 
 

14066.04 

(11) Bei der Lagerung von Medien nach (10), die unter die Gefahrstoffverordnung fallen, 
sind die TRGS 5142 und 5153 zu beachten. 

(12) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallen für den Zulassungsge-
genstand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und die Bauartzulassung nach § 19h 
des WHG4. 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.1.1 Werkstoffe 

Die zu verwendenden Werkstoffe sind in Anlage 2 aufgeführt. 
2.1.2 Konstruktionsdetails 

Konstruktionsdetails müssen den Anlagen 1.1 bis 1.2 entsprechen. 
2.1.3 Standsicherheitsnachweis 

Die Auffangvorrichtungen sind für den in Abschnitt 1 angegebenen Anwendungsbereich 
standsicher.  

2.1.4 Brandverhalten 
Der Werkstoff Polyethylen PE-HD ist in der zur Anwendung kommenden Dicke normal 
entflammbar (Klasse B2 nach DIN 4102-1)5. Zur Widerstandsfähigkeit gegen Flammen-
einwirkungen siehe Abschnitt 3(1). 

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung 
2.2.1 Herstellung 

(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung er-
folgen. 
(2) Außer der Herstellungsbeschreibung sind die Anforderungen nach Anlage 3, Ab-
schnitt 1 einzuhalten. 
(3) Die Auffangvorrichtungen dürfen nur im Werk Bad Oeynhausen der Denios AG herge-
stellt werden. 
(4) Für die Herstellung der Grundkörper der Auffangvorrichtungen dürfen nur die durch 
Handelsnahme und Hersteller genauer bezeichneten Formmassen, die in einer beim DIBt 
hinterlegten Werkstoffliste aufgeführt sind, verwendet werden. Regranulat dieser Werk-
stoffe ist von der Verwendung ausgeschlossen. 

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung 
Verpackung, Transport und Lagerung müssen gemäß Anlage 3, Abschnitt 2 erfolgen. 

2.2.3 Kennzeichnung 
Die Auffangvorrichtungen müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen 
(Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach 
Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 
Außerdem hat der Hersteller die Auffangvorrichtungen gut sichtbar und dauerhaft mit 
folgenden Angaben zu kennzeichnen: 
− Herstellungsnummer, 
− Herstellungsjahr, 

                                            
2 TRGS 514 Dezember 1992 Lagern sehr giftiger und giftiger Stoffe in Verpackungen und ortsbeweg-

lichen Behältern 
3 TRGS 515 Dezember 1992 Lagern brandfördernder Stoffe in Verpackungen und ortsbeweglichen Be-

hältern 
4  WHG (Wasserhaushaltsgesetz) Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes vom 19.8.2002 
5 DIN 4102 –1 Mai 1981 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 
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− Auffangvolumen [gemäß Abschnitt 1(6)] 
− Werkstoff (PE-HD), 
− Tragkraft der Stellebene [gemäß Abschnitt 5.1.1(5) und (6)]  
− Lagermedien lt. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-252 

2.3 Übereinstimmungsnachweis 
2.3.1 Allgemeines 

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Auffangvorrichtungen mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom Herstellwerk mit einer 
Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und einer Erstprüfung (siehe Anlage 4, Abschnitt 2) der Auffangvorrich-
tungen durch eine hierfür anerkannte Prüfstelle erfolgen. 
(2) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist vom Hersteller eine Kopie des Erstprüfbe-
richts zur Kenntnis zu geben. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass 
die von ihm hergestellten Auffangvorrichtungen den Bestimmungen dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. 
(2) Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die in Anlage 4, 
Abschnitt 1 aufgeführten Prüfungen durchzuführen. 
(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und aus-
zuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials, 
− Art der Kontrolle oder Prüfung, 
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 

oder der Bestandteile, 
− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen, 
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 
(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deut-
schen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Ver-
langen vorzulegen. 
(5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechselungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und 
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich 
zu wiederholen. 

2.3.3 Erstprüfung der Auffangvorrichtungen durch eine anerkannte Prüfstelle 
Im Rahmen der Erstprüfung sind die in Anlage 4, Abschnitt 2 genannten Prüfungen durch-
zuführen. 

3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung 

(1) Da die Auffangvorrichtungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
nicht dafür ausgelegt sind, einer Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer zu widerstehen 
ohne undicht zu werden, sind bei Entwurf und Bemessung der Anlage geeignete Maß-
nahmen vorzusehen, um eine Brandübertragung aus der Nachbarschaft oder eine Entste-
hung von Bränden in der Anlage selbst zu verhindern. Hierzu zählen: 
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− ein geeignetes Löschkonzept (Brandmeldeeinrichtung in Verbindung mit Werkfeuer 
wehr, automatische Löschanlage), 

− Verringerung der Brandlast in der Anlage, 
− ausreichend große Abstände zu Anlagen mit brennbaren Flüssigkeiten und zu Gebäu-

den und Betriebsteilen mit hohen Brandlasten (als Anhalt: > 10 m), 
− brandschutztechnische Bemessung der Gebäude oder der Umschließungsbauteile der 

Anlage nach DIN Vornorm 18230-16 (bei Anlagen in Gebäuden). 
Die Maßnahmen sind im Einvernehmen mit der Bauaufsichtsbehörde und der Feuerwehr 
festzulegen. 
(2) Bei Verwendung von Gitterrosten muss die chemische Widerstandsfähigkeit der 
Gitterroste gegenüber dem Lagermedium nachgewiesen sein. Für die Gitterroste gelten 
die Angaben in der Anlage 2. 
(3) Weitere Bedingungen für die Aufstellung der Auffangvorrichtungen sind den wasser-, 
arbeitsschutz- und baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen. 
(4) Die Auffangvorrichtungen sind gegen Beschädigungen durch anfahrende Fahrzeuge 
zu schützen, z.B. durch geschützte Aufstellung, einen Anfahrschutz oder durch Aufstellen 
in besonderen Räumen. 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

(1) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Aufstellen bzw. Umsetzen 
der Auffangvorrichtungen nur sachkundiges Personal zu beauftragen. 
(2) Die Auffangvorrichtungen müssen auf einer ebenen biegesteifen Auflagerplatte bzw. 
einer sorgfältig verdichteten und befestigten Auflagerfläche (z.B. durchgehender ca. 5 cm 
dicker Betonestrich oder Asphalt) stehen. 
(3) Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden sind im Einvernehmen mit dem Sachver-
ständigen nach Wasserrecht oder einem Werkssachkundigen des Herstellers zu treffen. 

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung, Prüfung 

5.1 Nutzung 
5.1.1 Allgemeines 

(1) Es ist darauf zu achten, dass die Auffangvorrichtungen nur ihrem Verwendungszweck 
entsprechend zu verwenden sind.  
(2) Behälter mit wassergefährdenden Flüssigkeiten unterschiedlicher Zusammensetzung 
und Beschaffenheit dürfen nur dann in einer gemeinsamen Auffangvorrichtung aufgestellt 
werden, wenn feststeht oder nachgewiesen werden kann, dass diese Stoffe im Falle ihres 
Austretens keine gefährlichen Reaktionen miteinander hervorrufen. 
(3) Bei Behältern aus verschiedenartigen Werkstoffen, die miteinander gelagert werden, 
muss sichergestellt sein, dass im Falle des Auslaufens der Werkstoff eines benachbarten 
Behältern nicht durch das auslaufende Lagermedium angegriffen wird. 
(4) Bei Behältern, die zum Abfüllen verwendet werden (z.B. Fässer mit Hahn), muss auch 
der Handhabungsbereich durch die Auffangvorrichtung gesichert sein. Abfülleinrichtungen 
dürfen nicht über den Rand der Auffangvorrichtung hinausragen. 
(5) Die maximale zulässige Belastung der Auffangvorrichtung PolySafe-Euro beträgt: 
5 kN (z.B. 2 Fässer à 2,5 kN). 
(6) Die maximale zulässige Belastung der Auffangvorrichtung PolySafe-Euro-L beträgt: 
2,4 kN. 

                                            
6 DIN Vornorm 18230-1 September 1987 Baulicher Brandschutz im Industriebau, Rechnerisch erforderliche 

Feuerwiderstandsdauer 
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(7) Bei Behältern, die auf Füßen stehen oder deren Auflagefläche eine hohe 
Flächenpressung verursacht, sind gegebenenfalls lastverteilende Maßnahmen vorzu-
sehen. 
(8) Behälter müssen so aufgestellt werden, dass die Auffangvorrichtung ausreichend 
einsehbar bleibt oder kontrollierbar ist. 
(9) Behälter dürfen, falls nach den verkehrsrechtlichen Zulassungen zulässig, mehrlagig 
gestapelt werden. Die Stapelhöhe darf jedoch 1,20 m nicht übersteigen. 
(10)  Ein Umsetzen der Auffangvorrichtungen mit aufgestellten Behältern ist unzulässig. 

5.1.2 Lagerflüssigkeiten 
Die Auffangvorrichtungen dürfen zur Lagerung von Flüssigkeiten gemäß Abschnitt 1(10) 
verwendet werden. 

5.1.3 Nutzbares Volumen der Auffangvorrichtungen 
Die nutzbaren (zulässigen) Auffangvolumen der Auffangvorrichtungen sind unter 
Abschnitt 1(6) aufgeführt. Bei der Verwendung der Auffangvorrichtungen ohne Stellebene 
für mehrere Behälter/Gefäße ist sicherzustellen, dass das Volumen des größten Behäl-
ters/Gefäßes unter Berücksichtigung des in der Auffangvorrichtung verbleibenden Rest-
volumens von der Auffangvorrichtung noch aufgenommen werden kann. 

5.1.4 Unterlagen 
Dem Betreiber der Anlage sind vom Hersteller. der Auffangvorrichtungen der Abdruck der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder ihres genehmigten Auszuges auszuhän-
digen. 

5.2 Unterhalt, Wartung 
(1) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Instandhalten und Instand-
setzen der Auffangvorrichtungen nur solche Betriebe zu beauftragen, die für diese Tätig-
keiten Fachbetriebe im Sinne von § 19 l WHG sind, es sei denn, die Tätigkeiten sind nach 
landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen oder der Her-
steller der Auffangvorrichtungen führt die Tätigkeiten mit eigenem sachkundigen Personal 
aus. 
(2) Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden sind im Einvernehmen mit dem Sachver-
ständigen nach Wasserrecht oder einem Werkssachkundigen des Herstellers zu klären. 

5.3 Prüfungen 
(1) Der Betreiber hat die Auffangvorrichtungen regelmäßig mindestens einmal wöchent-
lich durch Besichtigung daraufhin zu prüfen, ob Flüssigkeit ausgelaufen ist. Ausgelaufene 
Flüssigkeit ist umgehend zu beseitigen, die Auffangvorrichtung ist hinsichtlich der Weiter-
verwendung zu prüfen und gegebenenfalls auszuwechseln. 
(2) Der Zustand der Auffangvorrichtungen ist einmal jährlich durch Inaugenscheinnahme 
umfassend zu kontrollieren. Sofern Gefäße gelagert werden, sind diese aus der Auffang-
vorrichtung zu entfernen und die Auffangvorrichtung ist gegebenenfalls zu reinigen. 
(3) Ist die Auffangvorrichtung nach einer Beschädigung, die ihre Funktionsfähigkeit we-
sentlich beeinträchtigt hat, wieder instandgesetzt worden, ist sie einer Dichtheitsprüfung 
mit Wasser zu unterziehen. Instandsetzung und Dichtheitsprüfung müssen entweder 
durch den Hersteller oder durch den Fachbetrieb gemäß §19 l WHG durchgeführt werden. 
(4) Die Ergebnisse der unter (2) aufgeführten Prüfung sind zu protokollieren und auf Ver-
langen dem Deutschen Institut für Bautechnik vorzulegen. 
(5) Prüfungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberührt. 

 
 
Dr.-Ing. Kanning  Beglaubigt 


